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Ergänzung zu News 6/2009

Da sich immer Fragen bezüglich des Vorgangs bei der Verrechnung der im Jahre 
2009 nach der Änderung des MwSt.-Satzes zum 1. 1. 2010 geleisteten Anzahlungen 
vermehren, möchten wir gerne einige Informationen präzisieren, die ebenfalls den 
Übergangsbestimmungen zum MwStG zu entnehmen sind. Soweit eine Anzahlung auf 
Leistung, die erst im Jahre 2010 erfolgen wird, im Jahre 2009 angenommen wurde, so 
ist der Empfänger dieser Zahlung verpflichtet, einen Steuerbeleg zum Tage der Annahme 
der Zahlung mit dem aktuell gültigen MwSt.-Satz auszustellen. Bei der Verrechnung der 
Anzahlung im Jahre 2010 wird man den im Jahre 2009 gültigen MwSt.-Satz lediglich im 
Zusammenhang mit dieser Anzahlung verwenden. Im Sinne der gegenwärtigen Auslegung 
des Finanzministeriums, sollte der Vorgang für die Verrechnung der Anzahlung wie folgt 
sein: wenn eine Mehrzahlung entsteht, verrechnet sie der Steuerpflichtige mit dem im Jahre 
2009 gültigen Satz; im Falle eines Steuerrückstandes verwendet der Steuerpflichtige für 
den ausstehenden Betrag den neuen, im Jahr 2010 gültigen Steuersatz. 

Hinweis: Die vorstehend aufgeführten Angaben haben lediglich allgemeinen 
informativen Charakter und stellen keine komplexe erschöpfende Erörterung der jeweiligen 
Themen dar. Ihr Zweck ist es lediglich, auf die wichtigsten Punkte der Novellierungen 
und Änderungen hinzuweisen. Jedwede Schadenersatzansprüche für aufgrund dieser 
Ausführungen unternommene Schritte sind ausgeschlossen. Die Verwendung der in diesem 
Text enthaltenen Informationen erfolgt nur auf eigene Gefahr und Verantwortung. 

Verwenden Sie, bitte, die Informationen in diesem Material nie als Grundlage für Ihre 
Entscheidungen, nehmen Sie die professionellen Dienstleistungen unserer qualifizierten 
Spezialisten in Anspruch. 

 

04/2010 05/2010 06/2010 Pflicht

Warenlieferung

die Gesamtmeldung 
für 04/2010 bis 
zum 25.5.2010 
einreichen, ferner 
die Gesamtmeldung 
monatlich bis 
zum Ende 2010 
einreichen

Warenlieferung

die Gesamtmeldung 
für 04/2010 und 
05/2010 bis 
zum 25.6.2010 
einreichen, ferner 
die Gesamtmeldung 
monatlich bis 
zum Ende 2010 
einreichen

Warenlieferung

die Gesamtmeldung 
für 04/2010, 
05/2010 und 
06/2010 bis 
zum 25.07.2010 
einreichen, ferner 
die Gesamtmeldung 
monatlich bis 
zum Ende 2010 
einreichen


